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Abkürzungsverzeichnis

UNHCR Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
BFF Bundesamt für Flüchtlinge (-2005) 

heute: Staatssekretariat für Migration (SEM)
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und

-direktoren

HCR Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
ODR Office fédéral des réfugiés (-2005) 

aujourd'hui: Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Vertrages Anfang Juli veröffentlichten elf
Nationalrätinnen und -räte der SP sowie eine Nationalrätin der Grünen eine
gemeinsame Pressemittelung, in der sie erklärten, es sei schwer erträglich, mit diesem
Unrechtstaat durch ein Abkommen in einer solch heiklen Angelegenheit verbunden zu
werden. Man werde das Hauptversprechen des Vertrages, dass nämlich die
Rückführungen unter voller Wahrung der Würde und der Menschenrechte durchgeführt
werden, in seiner Umsetzung sehr genau beobachten. Als im Dezember die beiden SP-
Nationalrätinnen Bäumlin (BE) und Fankhauser (BL) sich vor Ort einen Eindruck der Lage
verschaffen wollten, wurde ihnen die Einreise allerdings verweigert. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1997
MARIANNE BENTELI

Gegenüber den Staatsangehörigen Albaniens änderte das BFF seine Praxis. Der
Bundesrat hatte das Land 1993 zum "safe country" erklärt, weshalb auf die Gesuche von
Albanern grösstenteils nicht eingetreten wurde. Wegen der gewaltsamen Unruhen, die
Albanien in den ersten Monaten des Jahres erschütterten, wurden albanische
Asylbewerber wieder ins normale Asylverfahren aufgenommen. Obgleich der Druck der
albanischen Flüchtlinge auf die Südgrenze der Schweiz ständig zunahm und Italien nur
wenig Bereitschaft erkennen liess, die bei der illegalen Einreise ertappten Albaner
wieder aufzunehmen, erachtete der Bundesrat die von der SVP immer wieder
geforderte Entsendung von Armee-Einheiten vorerst als nicht gerechtfertigt. Als dann
aber in den Monaten April und Mai 423 meist illegal eingereiste albanische Flüchtlinge
um Asyl ersuchten - rund ein Drittel mehr als im gesamten Vorjahr - beschloss der
Bundesrat doch, 20 Berufssoldaten aus dem Festungswachtkorps bis Ende September
in den Südtessin zu detachieren, um das dort stationierte Grenzwachtkorps während
der Sommermonate bei seinen Sicherungs- und Beobachtungsaufgaben zu
unterstützen. Die SP kritisierte umgehend diesen ersten Grenzeinsatz von Schweizer
Militär seit dem 2. Weltkrieg. Im September wurde der Militäreinsatz um drei Monate
verlängert, im Dezember dann auf unbeschränkte Zeit. 2

ANDERES
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Im März appellierte das UNHCR an die europäischen Regierungen, ihre Politik der
Rückschaffung von Asylbewerbern ins Kosovo zu überdenken. Das BFF erklärte aber,
die Lage sei keineswegs mit jener während des Bürgerkriegs in Bosnien zu vergleichen.
Die generelle Sicherheit sei trotz einzelner Unruhen im Kosovo nicht gefährdet, weshalb
weiterhin Rückschaffungen vollzogen sowie Fristen für die Ausreise angesetzt würden.
Trotz heftigster Proteste von SP, Grünen und der Hilfswerke hielt der Bundesrat das
ganze Frühjahr über an seiner harten Position fest; als einzige Konzession entschied er,
dass die Deportationen nicht mehr mit Sonderflügen, sondern mit Linienflügen
durchzuführen seien. Erst als Österreich, Frankreich und mehrere deutsche
Bundesländer die Rückschaffungen der Kosovaren nach Pristina und Belgrad generell
suspendierten, änderte der Bundesrat Mitte Juni seine Haltung. Er verfügte, dass
zumindest bis Ende Juli keine Ausschaffungen mehr ins Kosovo vorgenommen werden,
es sei denn, einzelne Personen hätten die öffentliche Sicherheit und Ordnung in
schwerwiegender Weise gefährdet. Darüber, ob jemand ins Kosovo zurückgeschickt
wird, entschieden ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr die Kantone, sondern allein das
BFF in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Ausländer; damit sollte eine
einheitliche Praxis sichergestellt werden. Dieser Entscheid fand die Zustimmung
sämtlicher Parteien bis hin zur SVP. Später verlängerte der Bundesrat die Frist für die
abgewiesenen Asylsuchenden bis Ende September und dann noch einmal bis Ende April
1999, wobei Straffällige von dieser Regelung weiterhin ausgenommen blieben. 3

ANDERES
DATUM: 17.09.1998
MARIANNE BENTELI
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Diverse Länder verlangten im Laufe der Covid-19-Pandemie bei Einreise einen
negativen Covid-19-Test – auch für Personen, die aufgrund eines abgewiesenen
Asylantrags in ihr Herkunftsland ausgewiesen wurden. Da sich ausreisepflichtige
Personen teilweise weigerten, sich einem Covid-19-Test zu unterziehen, und sich der
Wegweisungsvollzug somit zunehmend als schwierig erwies, plante der Bundesrat eine
Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes, um eine gesetzliche Grundlage für
die Durchführung eines zwangsweisen Covid-19-Tests bei Wegweisung zu schaffen.
Nachdem Ende April 2021 22 Wegweisungen aufgrund einer Testverweigerung nicht
hatten vollzogen werden können und dieser Wert einen Monat später auf 50 Fälle
angestiegen war, beschloss der Bundesrat, das Revisionsvorhaben als dringlich
einzustufen.

Ende Juni 2021 gab die Regierung den Entwurf in die verkürzte Vernehmlassung. Nach
Ablauf der zweiwöchigen Vernehmlassungsfrist waren 45 Stellungnahmen von 23
Kantonen, vier grösseren Parteien sowie 18 interessierten Kreisen eingegangen. Mit
Ausnahme des Kantons Waadt begrüssten alle stellungnehmenden Kantone das
Vorhaben, ebenso die SVP und die FDP. Neben der KKJPD, der Vereinigung der
Kantonalen Migrationsbehörden (VKM) und dem Schweizerischen Gewerbeverband
begrüsste auch das UNHCR-Büro für die Schweiz und Liechtenstein die Massnahme. Die
SP und die Grünen stellten sich zusammen mit den weiteren stellungnehmenden
Kreisen, darunter Hilfswerke, Nichtregierungsorganisationen und die Nationale
Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF), gegen das Vorhaben. Die ablehnenden
Stellungnehmenden machten geltend, dass diese Massnahme einen
unverhältnismässigen Grundrechtseingriff in die körperliche Unversehrtheit und die
persönliche Freiheit bedeute. Einige ablehnende Vernehmlassungsteilnehmende
erachteten die vorgeschlagene gesetzliche Bestimmung auch als zu ungenau formuliert,
was den Vollzugsbehörden einen zu grossen Ermessensspielraum eröffnen würde.
Verschiedene Stellungnehmende regten weitere Konkretisierungen an, so etwa das
UNHCR-Büro, das lediglich den Covid-19-Test mit der geringsten Eingriffsintensität zum
Einsatz kommen lassen wollte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.07.2021
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Der Parteivorstand der SP sowie die JuSo sicherten dem Referendumskomitee «gegen
die Aushöhlung des Asylrechts» ihre Unterstützung zu. Mehrere Dutzend
Organisationen unter der Leitung der Asylkoordination Schweiz ergriffen das
Referendum sowohl gegen das Asylgesetz wie auch gegen den Bundesbeschluss über
dringliche Massnahmen im Asyl- und Ausländerbereich (BMA). 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 07.12.1998
URS BEER

1) BaZ, 4.7.97; WoZ, 18.12.97.
2) TA, 18.3. und 11.7.97; CdT, 2.4., 7.5. und 16.9.97; SGT, 31.5.97; Presse vom 10.6., 11.7. und 20.10.97 (Delegiertenversammlung
SVP); NZZ, 5.7. und 20.12.97.
3) Presse vom 4.3., 6.3., 10.3., 11.3., 20.3., 9.6., 10.6., 13.6., 20.6., 15.7. und 17.9.98. Siehe dazu die Stellungnahme des BR zu
zahlreichen parlamentarischen Interventionen (Amtl. Bull. NR, 1998, S. 418 f., 422 f., 569 f., 784 f., 1039 f., 1050 ff., 1149 ff.,
1281 f., 1670, 1672 ff., 1677 ff. und 2259 ff.
4) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage
5) TA, 29.6.98; 24 Heures, 29.6. und 5.12.98; NZZ, 16.10. und 7.12.98
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